
Schulregeln des Widukind-Gymnasiums 

 

Unsere Schule versteht sich als eine Lernwelt, an der Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen 

und Lehrer, Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ehemalige und Freunde ihren jeweiligen 

Aufgaben entsprechend verantwortungsvoll teilhaben.  

Diese Schulregeln bestimmen das Verhalten in unserer Schule. Die Schulleitung übt das 

Hausrecht auf dem Schulgrundstück aus. Jede Lehrerin und jeder Lehrer und alle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule, wie z.B. Sekretärinnen, Hausmeister, Mediotheks- 

und Mensapersonal, vertreten in ihrem Bereich die Schulleitung in der Ausübung des 

Hausrechts. Schülerinnen und Schüler haben ihre Anweisungen zu befolgen.  

 

 

Grundsätze unserer Schule 

 

Wir alle, die am WGE lernen oder arbeiten, sind gemeinsam dafür verantwortlich, dass sich jede 

und jeder in dieser Schule wohlfühlt und sinnvoll arbeiten und nachhaltig lernen kann.  

 

Die Schulregeln orientieren sich an den folgenden Grundsätzen: 

• Respekt: Wir vom WGE gehen respektvoll miteinander um und sind rücksichtsvoll und 

freundlich miteinander.  

• Keine Gewalt: Wir vom WGE lösen unsere Konflikte ohne jegliche Form von Gewalt. 

• Gemeinschaft: Wir vom WGE verstehen uns als Gemeinschaft, in der wir uns gegenseitig 

bestmöglich unterstützen. 

• Sicherheit: Wir vom WGE achten auf einen sicheren Umgang miteinander, sodass sich 

jeder wohlfühlt und niemand verletzt wird.  

• Ordnung und Sauberkeit: Wir vom WGE achten auf einen sauberen und 

verantwortungsvollen Umgang mit allen Räumen und Einrichtungsgegenständen der 

Schule.  

  



Ein Verstoß gegen die folgenden Schulregeln kann zu pädagogischen Konsequenzen 

oder Ordnungsmaßnahmen führen.  

 

I. Schulregeln für den Unterricht  

 

1. Pünktlichkeit: Schülerinnen und Schüler erscheinen mit den benötigten Materialien 

ausgestattet pünktlich und vorbereitet im Unterricht.  

2. Essen und Trinken im Unterricht: Die Schülerinnen und Schüler verzichten während des 

Unterrichts auf Essen, Trinken und Kaugummikauen, es sei denn, es wird von der Lehrerin 

oder dem Lehrer ausdrücklich erlaubt.  

3. Private Endgeräte: Die Nutzung von privaten digitalen Endgeräten ist während des 

Unterrichts nicht erlaubt.  

4. Fehlende Lehrkraft: Erscheint die Fachlehrerin oder der Fachlehrer nicht, meldet sich die 

Klassensprecherin oder der Klassensprecher bzw. die Kurssprecherin oder der Kurssprecher 

zehn Minuten nach Beginn der Stunde im Sekretariat.   

5. Sauberkeit: Jede Schülerin und jeder Schüler sorgen für einen sauberen Zustand der 

Klassen- und Kursräume. Kommt es zu Beschädigungen, Zerstörungen und Diebstählen, 

muss dies sofort gemeldet und ggf. für Schadensersatz aufgekommen werden. 

6. Stühle: Wir stellen am Ende der letzten Stunde alle Stühle hoch, um die Arbeit der 

Reinigungskräfte zu erleichtern.  

 

 

II. Schulregeln für die Pausenzeiten 

 

1. Schulgebäude:  Vor Schulbeginn betreten Schülerinnen und Schüler das Gebäude ab 7:45 

Uhr.  

2. Nach den Pausen wird das Gebäude von den Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe 

I erst mit dem Klingeln betreten. 

3. Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10 verlassen während den großen Pausen 

das Schulgebäude.  

4. Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen EF bis Q2 dürfen sich während der großen 

Pausen im Gebäude aufhalten.  

5. Schulgelände: Während der Schulzeit dürfen Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 

10 das Schulgelände nicht verlassen. Ausgenommen sind die Mittagspausen für die 

Schülerinnen und Schüler ab der Klasse 7 bei mitgeführter Einverständniserklärung der 

Erziehungsberechtigten. 

6. Alkohol, Tabak etc.: Unser Gymnasium ist eine rauch- und alkoholfreie Schule. Somit sind 

Alkohol, E-Zigaretten und sonstige Rauschmittel verboten!  

7. Private Endgeräte Sek. I: Die Nutzung von privaten digitalen Endgeräten ist für alle 

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I untersagt. Ausgenommen ist die Zeit nach 

Schulschluss im Wartebereich für die Busse.  

8. Private Endgeräte Sek. II: Den Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe II ist die 

Nutzung von privaten digitalen Endgeräten während der Pausen erlaubt.  

9. Fotos: Jede und jeder hat ein Recht am eigenen Bild, deshalb ist Filmen und Fotografieren 

grundsätzlich nicht erlaubt.  



III. Schulregeln für den fairen und sicheren Umgang miteinander  

 

1. Konflikte: Alle Schülerinnen und Schüler verhalten sich bei möglichen Konflikten fair und 

verzichten auf Gewalt in Wort und Tat.  

2. Sicherheit: Alle Schülerinnen und Schüler verhalten sich so, dass Verletzungen, Unfälle 

oder andere Beeinträchtigungen vermieden werden. Ballspiele im Haus müssen deshalb 

unterbleiben. Schneeballwerfen ist untersagt.  

3. Fluchtwege: Die Rettungswege und öffentliche Wege müssen frei bleiben. Für Fahrräder 

stehen die Fahrradständer und der Fahrradkeller zur Verfügung.  

4. Bushaltestelle: An Haltestellen und im Bus nehmen alle Rücksicht aufeinander. Die 

Anweisungen der Busaufsichten werden befolgt.  

5. Maskierung: Allen Schülerinnen und Schülern ist untersagt, das Gesicht zu verdecken oder 

sich unangemessen zu verkleiden, um einander erkennen zu können.  

 

 

IV. Schulregeln für besondere Räume  

 

1. Mediothek: Die Mediothek mit den dort geltenden Regeln steht den Schülerinnen und 

Schülern vormittags und nach Absprache auch am Nachmittag zur Verfügung, sofern die 

Aufsicht gewährleistet ist.  

2. Mensa: Die Mensa ist ein Speiseraum, in dem wir uns so verhalten, dass alle ungestört 

essen können. Das Abräumen des eigenen Geschirrs ist selbstverständlich. Die eingeteilten 

Schülerinnen und Schüler erledigen den Mensadienst regelmäßig und zuverlässig. Die 

Mensa kann in Absprache mit der verantwortlichen Lehrkraft von Lerngruppen bis zur 

zweiten großen Pause genutzt werden.  

3. Fachräume: In allen Naturwissenschafts-, Kunst- sowie Informatikräumen und den 

Sporthallen gelten die fachbezogenen Sicherheitsregeln.  

 

 

V. Schulregeln für das Verhalten in der Öffentlichkeit  

 

1. Unterwegs: Alle Schülerinnen und Schüler verhalten sich auch außerhalb der Schule – auf 

Exkursionen, Ausflügen, Klassen- und Kursfahrten – nach den Schulregeln entsprechend 

verantwortungsbewusst.  

 

 


